
Übersicht über straßenrechtliche Zuständigkeiten in Schleswig-Holstein (Stand: 19.11.2018) 
 

  
Bundesstraßen 

§ 1 Abs.2 Nr.2 FStrG 

 
Landesstraßen 

§ 11 Abs. 1 Nr. 1a 
StrWG 

 
Kreisstraßen 

§ 11 Abs. 1 Nr. 1b 
StrWG 

 
Gemeindestraßen 
§ 13 StrWG 

 
Sonstige öffentliche 

Straßen 
§ 15 Abs. 1 StrWG 

 
Baulastträger Freie 
Strecke 
§ 5 Abs. 1 FStrG (BuStr), 
§§ 11, 13, 15 StrWG 

 
Bund 

 
Land Schleswig-

Holstein 

 
Kreis/kreisfreie Stadt 

 

 
Gemeinde 

 
Gemeinde 

 
(Ausnahme für öffentl. 

Feld- u. Waldwege: 
§ 15 Abs. 2 StrWG) 

 
Hier sind die anliegenden 
Landwirte im Verhältnis 

ihrer Flächengrößen 
zuständig. 

 
Hinweis:  

§ 15 (2) Satz 4 StrWG 
 

Soweit die Gemeinde die 
Unterhaltung freiwillig 

übernimmt, ist sie 
unterhaltungspflichtig. 

 

 
Baulastträger 
Ortsdurchfahrt 

  § 5 Abs. 2 FStrG (BuStr),  
  § 12 Abs. 2 StrWG 
 
 

 
Gemeinden für Gehwege 

und Parkplätze § 5 (2) 
FStrG 

 
Gemeinde für Gehwege, Parkplätze, Standspuren, 

Straßenentwässerungseinrichtungen, Radwege und 
kombinierte Geh- u. Radwege § 12 (2) StrWG 

 
Bäume: 
Sofern neben der Straße ein gemeindlicher Gehweg liegt, ist damit auch die 
Gemeinde verkehrssicherungspflichtig für die in diesem Bereich befindlichen 
Bäume (auch hinter dem Gehweg bis zur Grundstücksgrenze des Straßen-
grundstücks)  Liegt der Geh- und Radweg in der Baulast von Kreis o. Land, 
sind diese für die Bäume zuständig. 

 
Gemeinden 

> 80.000 Einwohner 
sonst Bund 

Gemeinden 
> 20.000 Einwohner 

sonst Land 
Schleswig-Holstein 

Gemeinden 
> 20.000 Einwohner 

sonst Kreis/kreisfreie 
Stadt  


